
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BETRIEBSRÄTINNENTAG 

2023 

Vernetzen – Lernen – Gestalten 

19. April 2023 in Reutlingen 

IG METALL

Baden-Württemberg



BETRIEBSRÄTINNENTAG 2023 
19. April 2023 in Reutlingen 

Stadthalle Reutlingen - Oskar-Kalbfell-Platz 8 - 72764 Reutlingen 

10.00 – 16.00 Uhr  
 

Der Betriebsrat hat nach dem Betriebs-

verfassungsgesetz die Aufgabe, die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

zu fördern (§ 80 Abs. 1 Ziff. 2a BetrVG).  

 
Beim Betriebsrätinnentag werden Kenntnisse 

vermittelt, um Frauen im Betrieb zu fördern und 

Hindernisse zur Gleichstellung abzubauen: 

 

 rechtliche Informationen und Handlungs-

möglichkeiten (u.a. §§ 43, 75, 80 Abs.1 Ziff. 

2a, 92 BetrVG) 

 nützliche Tipps für die betriebliche Arbeit 

 

In Workshops und bei Vorträgen geht es um Einblicke 

in folgende Themen: 

 Update Arbeitsrecht (u.a. 

Entgelttransparenzgesetz) 

 Weiterbildung für Frauen vorantreiben 

 Sexismus im Betrieb begegnen 

 Tarifverträge zur betrieblichen Gleichstellung 

nutzen 

 Entgeltgerechtigkeit betrieblich fördern  

 Souveränes Auftreten von Betriebsrätinnen 

 

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

 

IG Metall Bezirk Baden-Württemberg 
 
Roman Zitzelsberger 

Bezirksleiter 

 

Milena Brodt 

Bezirkssekretärin Frauen – und Gleichstellungspolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freistellung und Anmeldung: 

Freistellung und Kostenübernahme erfolgen nach  

§§ 37 Abs. 6, 40 BetrVG und § 179 Abs.4; 8 SGB IX. 

 

Die Bildungskooperation in Baden e.V. führt dieses 

Seminar im Auftrag der IG Metall durch. Anmeldung 

und Rechnungsstellung erfolgen über die BIKO: 

 
Bildungskooperation in Baden e. V. 

Gerwigstr. 4 

76437 Rastatt 

Tel.: 07222 98131-0 

Fax: 07222 98131-20 

info@bikoiba.de 

www.bikoiba.de 
 

Tagungsgebühr: 310 € zzgl. Mwst 
Die Kosten für diese Veranstaltung betragen 

inkl. Verpflegung je Teilnehmerin 310 Euro zzgl. 

Mehrwertsteuer, die der Arbeitgeber zu 

tragen hat. Fahrtkosten sind direkt mit dem 

Arbeitgeber abzurechnen. 
 

Rechtshinweise zur 
Seminarausschreibung und Freistellung: 
Die Bildungsveranstaltung vermittelt Kenntnisse, 

welche für die Arbeit der Betriebsratsmitglieder 

und Schwerbehindertenvertrauensleute 

erforderlich sind. 

Aus diesem Grund wird sie nach den Bestimmungen 

der §§ 37 Abs. 6 und 40 BetrVG sowie § 179 Abs. 4 und 

8 SGB IX durchgeführt. 

Der Arbeitgeber hat demnach die Kosten der 

Freistellung, die Teilnahmegebühr sowie das 

Fahrgeld zu tragen. 

Der Betriebsrat muss einen Beschluss über 

die Teilnahme fassen und diesen Beschluss 

dem Arbeitgeber mitteilen. 

 

 

 

 

  

Kontakt 

IG Metall Baden-Württemberg 

Milena Brodt 

Stuttgarter Str. 23 

70469 Stuttgart 

Telefon: 0711 / 16581 20 



BETRIEBSRÄTINNENTAG 2023 
19. April 2023 in Reutlingen 

Stadthalle Reutlingen - Oskar-Kalbfell-Platz 8 - 72764 Reutlingen 

10.00 – 16.00 Uhr 
 

Freistellung und Kostenübernahme erfolgen nach §§ 37 Abs. 6, 40 BetrVG und § 179 Abs. 4; 8 SGB IX 

Gemäß Beschluss unseres Betriebsrates nehmen an o. g. Konferenz folgende Kolleginnen teil: 
 

Betrieb und Adresse: ______________________________________________________________ 
 

 Name: 

 Funktion im Betrieb: 

 Besondere Unverträglichkeiten oder vegan/vegetarisch? 

 Datum, Unterschrift: 

 

 Name: 

 Funktion im Betrieb: 

 Besondere Unverträglichkeiten oder vegan/vegetarisch? 

 Datum, Unterschrift: 

 

 Name: 

 Funktion im Betrieb: 

 Besondere Unverträglichkeiten oder vegan/vegetarisch? 

 Datum, Unterschrift: 

 

Anmeldung an: 

Bildungskooperation in Baden e. V. 

Gerwigstr. 4 

76437 Rastatt 

Tel.: 07222 98131-0 

Fax: 07222 98131-20 

info@bikoiba.de 

www.bikoiba.de 


